
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/6/27 88/15/0069
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1988

Index

L34002 Abgabenordnung Kärnten

32/03 Steuern vom Vermögen

Norm

GrStG §18 Abs1;

LAO Krnt 1966 §146 Abs3;

Rechtssatz

Gemäß § 146 Abs 3 Krnt LAO 1966 darf der Grundsteuerbescheid erlassen werden, auch wenn der

Grundsteuermeßbescheid noch nicht rechtskräftig ist.
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